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Eingabe an Staatsanwaltschaft 

 

Interne Informationen 

Akt: MFGÖs/12 Status: OK 
MN / RA / R131171 Datum: 22.02.2023 19:13:00 
 mid://20230222.F3435028-E61D-42FF-89B8-42C6CB5B1E

CC.R131171.STA@advokat.at  
 

Gericht (Dienststelle)  

037 - Staatsanwaltschaft Wien  
 
Einbringer 

Dr. Mag. Georg Prchlik Rechtsanwalt  
Kolingasse 11/15 
AUT 1090 Wien 
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-prchlik.at 
Fax: 0043 1 / 405 95 69 
Telefon: 0043 1 / 310 97 17 
Einziehungskonto IBAN: AT54 1100 0083 6328 2800 BIC: BKAUATWW 
 

Sachverhaltsdarstellung 

 
Sachverhaltsdarstellung samt Beilagen siehe bitte pdf-Anhang! 
Anzeigende: 
MFG Österreich Menschen Freiheit Grundrechte 
Wollzeile 6-8, A-1010 Wien 
Vertreten durch: 
Dr. Mag. Georg Prchlik 
Rechtsanwalt 
Kolingasse 11/15 
1090 Wien 
R-Code 131 171 
Vollmacht erteilt 
Verdächtige: 
AGES 
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien 
MFGÖs/12/3ASSTRAF/MN/0,00 
 
 
Anlagen: 

22.02.2023, Sachverhaltsdarstellung AGES 
22.02.2023, Aufforderung zur Überprüfung der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests, ./ A 
22.02.2023, Antwort der AGES, ./ B 
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Geschäftskonto: UniCredit Bank Austria AG 
IBAN: AT541100008363282800 
BIC: BKAUATWW lautend auf Dr. Georg Prchlik 

Anderkonto: UniCredit Bank Austria AG IBAN: 
IBAN: AT081100008523256901: BIC: 
BKAUATWW, lautend auf Dr. Georg Prchlik 

R-Code 131171 
UID ATU59758907 

DVR: 0998532 

An die  

Staatsanwaltschaft Wien 

Landesgerichtsstraße 11 

1080 Wien 

 

 

Wien, am 22.02.2023 

 

 

 

Betrifft: Sachverhaltsdarstellung / Verbandsverantwortlichkeitsgesetz / Verdächtige 

Partei: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH (im Folgenden: „AGES“) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Ich stelle mich als rechtsfreundlicher Vertreter der MFG Österreich – Menschen Freiheit 

Grundrechte, vertreten durch den Bundesparteiobmann Joachim Aigner, vor 

 

Die AGES ist eine im Wege des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes errichtete 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Bund als alleinigem Gesellschafter; hinsicht-

lich der Aufgaben der AGES führt § 8 dieses Gesetzes aus: 

 

„§ 8. 

 

(1) Die Agentur hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Forschung zu betreiben 

und einschlägige wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln. 

 

    (2) Die Agentur hat zur Verwirklichung des im § 1 und in Abs. 1 genannten Zieles und zum 

Schutz der Gesundheit der Menschen und des Tierbestandes insbesondere die folgenden Auf-

gaben zu erfüllen: 

        … 

        14. 

        Untersuchung und Bewertung von Medizinprodukten sowie die Marktüberwachung des 

Medizinproduktemarktes …“ 

 

Der hiergegenständliche Fall betrifft die mögliche Gesundheitsgefährdung durch die in 

SARS-Cov-2-Antigen-Schnelltests enthaltenen, mit Ethylenoxid desinfizierten  Teststäbchen; 

meine Mandantschaft hat mit Schreiben vom 23.11.2022 die AGES ersucht, die nachstehende 

Frage zu beantworten: 
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„4. Auf der Homepage der AGES ist die Information zu finden, dass es sich bei Ethylenoxid 

um „ein erbgutveränderndes Kanzerogen ohne Schwellenwert“ handelt. In Pflanzenschutz-

mitteln ist Ethylenoxid verboten und es darf nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen sowie 

nicht auf Oberflächen aufgetragen werden, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Wei-

ters ist auf derselben Webseite zu lesen: „Wir haben auch das gesundheitliche Risiko bewer-

tet: Dazu haben wir angenommen, dass ein 30 Kilo schweres Kind jeden Tag für eine Stunde 

ein Teststäbchen in der Nase hat, in dem 1 Mikrogramm Ethylenoxid enthalten ist. Selbst un-

ter dieser doch unwahrscheinlichen Dauer des Kontakts wird die so genannte „Aufnahme-

menge geringer Besorgnis“ für Ethylenoxid von 0,037 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht 

pro Tag unterschritten.“ (https://www.ages.at/mensch/ernaehrung-lebensmittel/rueckstaende-

kontaminanten-von-a-bis-z/ethylenoxid). Inwiefern ist es angesichts der Tatsache, dass es sich 

bei Ethylenoxid um ein erbgutveränderndes Kanzerogen ohne Schwellenwert handelt, vertret-

bar, dass potentiell SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests, welche mit Ethylenoxid belastet sind, 

im Umlauf sind? 
 

Beweis: in Kopie beigefügtes Schreiben der Abgeordneten des MFG Klubs im OÖ. 

Landtag vom 23.11.2022 (Beilage./A); darin insbesondere die farblich unter-

legten Passagen) 

 

Die AGES hat mit Schreiben vom 06.12.2022 geantwortet: 

 

„Durch die AGES wurden insgesamt 15 Abstrichtupfer-Analysen von 12 verschiedenen Pro-

dukten/Herstellern durchgeführt. Bei 13 Abstrichtupfern war kein EO nachweisbar, bei 2 Ab-

strichtupfern war EO nachweisbar. Die Gehalte lagen jedoch in beiden Fällen wesentlich 

unter der Bestimmungsgrenze der Methode von 1 µg/Tupfer.“ 
 

Beweis: in Kopie beigefügte E-Mail der AGES vom 06.12.2022 (Beilage./B); darin 

insbesondere die farblich unterlegten Passagen) 

 

Diese Ausführungen der AGES sind offensichtlich wissenschaftlich unrichtig: 

 

Den wesentlichen Punkt bildet die Frage, ob der Stichprobenumfang n = 15 Stäbchen ange-

sichts einer Grundgesamtheit vom Umfang N = 202,088.800 Stäbchen (Stand 21.11.2022 laut 

COVID-Dashboard der AGES) sinnvolle Aussagen über die Eigenschaften der zum Testen 

verwendeten Stäbchen ermöglicht, wie es die AGES behauptet. 

 

Jener Umfang n einer Stichprobe, der für sinnvolle Aussagen über die Grundgesamtheit vom 

Umfang N erforderlich ist, lässt sich nach der Formel 

 

[z²*s(1-s)]/e² 

1+[z²*s(1-s)]/e²*N  = notwendige Stichprobengröße n(min) 

 

berechnen. 

 

Ist der Umfang der Grundgesamtheit sehr groß – was im hiergegenständlichen Fall mit N  > 

200 Millionen zutrifft – dann lässt sich die Formel zu  

 

[z²*s(1-s)]/e² = notwendige Stichprobengröße n(min) 

 

vereinfachen (bei sehr großen Werten von N geht der Ausdruck [z²*s(1-s)]/e²*N gegen 0, 

sodass 1+[z²*s(1-s)]/e²*N = 1+0 = 1 wird). 
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Zur Bedeutung der Variablen: 

 

 „e“ bezeichnet die Fehlermarge; unter diesem Begriff versteht man das Ausmaß, in 

dem eine Abweichung der Kennwerte der Stichprobe von den entsprechenden Kenn-

werten der Grundgesamtheit zugelassen wird. (Beispiel: Wird eine Fehlermarge von 

e=10 % = 0,1 festgelegt und weist die Stichprobe einen Mittelwert von 200 auf, dann 

sollte in der Grundgesamtheit der Mittelwert zwischen 180 (200-10 %) und 220 (200 

+ 10 %) liegt.) 

 

 Der „z“-Wert repräsentiert das Konfidenzniveau 

 

Vereinfacht ausgedrückt lässt sich das Konfidenzniveau als Wahrscheinlichkeit dafür 

interpretieren, dass die Verteilung der betrachteten Eigenschaft (hier: Gehalt an Ethyl-

enoxid) in der Stichprobe die Verteilung dieser Eigenschaft in der Grundgesamtheit 

abbildet. 

 

Die Konfidenzniveaus werden repräsentiert durch die Größe z; dabei bestehen bei-

spielsweise die folgenden Korrespondenzen: 

 

o Konfidenzniveau 99 %: z=2,58 

 

o Konfidenzniveau 95 %: z=1,96 

 

o Konfidenzniveau 90 %: z=1,65 

 

o Konfidenzniveau 85 %: z=1,44 

 

o Konfidenzniveau 80 %: z=1,28 

 

 „s“ bezeichnet die Standardabweichung in der Grundgesamtheit, also das Maß für die 

Streuung der Daten um ihren Mittelwert. 

 

Für die folgende Berechnung wird eine Fehlermarge e von 10 % (also e = 0,1) festgelegt. 

 

Als Standardabweichung wird der bei nicht näher bekannten Grundgesamtheiten übliche mitt-

lere Wert vom s=0,5 angenommen. Die Berechnung erfolgt für alle angeführten Konfidenzni-

veaus, wobei bemerkt werden muss, dass bei einer so sensiblen Angelegenheit wie der Über-

prüfung von Medizinprodukten auf Toxizität ihrer Inhaltsstoffe ein Konfidenzniveau von 99 

% (z=2,58) als selbstverständlich vorauszusetzen ist. 

 

Damit ergeben sich für den notwendigen Mindeststichprobenumfang die nachstehenden 

Zahlwerte: 

 

Bei Konfidenzniveau 99 %: 

 

[6,6564 * 0,5 (1-0,5)] / 0,1² = 166,41 ~ 166 

 

Bei Konfidenzniveau 95 %: 

 

[3,8416 * 0,5 (1-0,5)] / 0,1² = 96,04 ~ 96 
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Bei Konfidenzniveau 90 %: 

 

[2,7225 * 0,5 (1-0,5)] / 0,1² = 68,0625 ~ 68 

 

Bei Konfidenzniveau 85 %: 

 

[2,0736 * 0,5 (1-0,5)] / 0,1² = 51,84 ~ 51 

 

Bei Konfidenzniveau 80 %: 

 

[1,6384 * 0,5 (1-0,5)] / 0,1² = 40, 96 ~ 40 

 

(Alle Berechnungen stammen vom Verfasser der Sachverhaltsdarstellung,  

Rechtsanwalt  Dr. Mag. Georg Prchlik; auf Wunsch können einzelne Aspekte näher erläutert 

werden.) 

 

Bei dem für Medizinprodukte selbstverständlichen Konfidenzniveau von 99 % ergibt sich 

somit ein notwendiger Mindeststichprobenumfang von 166 Teststäbchen! 

 

Selbst bei dem für Medizinprodukte indiskutabel niedrigen Konfidenzniveau von 80 % würde 

sich ein notwendiger Mindeststichprobenumfang von 40 Teststäbchen ergeben, also das 2,67-

Fache des von der AGES verwendeten Stichprobenumfangs von 15 Teststäbchen. 

 

(Bemerkt sei, dass angesichts der Materie „Medizinprodukt“ die übliche Fehlermarge auf 5 

%, also e=0,05 verringert werden sollte; damit würde sich selbst beim Konfidenzniveau von 

80 % bereits ein notwendiger Mindeststichprobenumfang von 164 Teststäbchen ergeben, 

beim Konfidenzniveau von 99 % sogar einer von 666 Teststäbchen. Für die Notwendigkeit 

dieser Verschärfung der Fehlermarge spricht auch der Umstand, dass die Schnelltests u.a. von 

Kindergarten- und Schulkindern unter nicht fachgerechter Aufsicht regelmäßig verwendet 

wurden.) 

 

Es besteht somit der Verdacht, dass die AGES durch die offenkundig den wissenschaftlichen 

Prinzipien Hohn sprechende Vorgangsweise der AGES bei der Ermittlung des zu erwartenden 

Ethylenoxid-Gehalts der Teststäbchen im Wege der Verwendung eines für jedermann er-

kennbar zu niedrigen Stichprobenumfangs ihre Aufgaben gemäß § 8 Abs 2 Z 14 Gesund-

heits- und Ernährungssicherheitsgesetzes gröblichst verletzt und damit das Delikt des § 89 

StGB (Gefährdung der körperlichen Sicherheit), in eventu das Delikt der fahrlässigen Ge-

meingefährdung nach § 177 StGB realisiert hat.  

 

Die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wird angeregt. 

 

(Festgehalten sei, dass im vorliegenden Fall das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz auf die 

AGES anzuwenden ist, da die AGES in der bezeichneten Angelegenheit nicht in Vollziehung 

der Gesetze gehandelt hat und somit die Ausschlussregelung des § 1 Abs. 3 Z 2 Verbandver-

antwortlichkeitsgesetz nicht greift.) 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Mag. Georg Prchlik 

 

  




















